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Anspruch des Mieters auf Mängelbeseitigung ist während der 

Mietzeit unverjährbar 

 
Im Urteil vom 17.02.2010 entschied der Bundesgerichtshof, dass der Anspruch des 

Mieters auf Mängelbeseitigung während der Mietzeit nicht verjähren kann. 

Zu den Hauptpflichten des Vermieters gehört es, dem Mieter die Mietsache in einem 

gebrauchstauglichen Zustand zu überlassen. Diese Verpflichtung trifft den Vermieter 

während der gesamten Mietzeit, entsteht also ständig neu. Daher spricht man auch 

von einer Dauerverpflichtung, die schon begrifflich nicht verjähren kann. 

 

Ein Beispiel: 

Die Wärmedämmung ist heute unzureichend, doch Herr Tiemann, der Mieter, meldet 

es nicht. Herr Tiemann hätte aber Anspruch auf Verbesserung.  

Auch wenn er nun seinen Anspruch erst nach über 10 Jahren Mietzeit geltend macht, 

kann sich der Vermieter nicht auf Verjährung berufen und muss dem Anspruch 

nachkommen. 
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